
 

Geschäftsstelle: Tilmann Wehrbein, Robert-Brenner-Str. 8a, 46240 Bottrop, Tel. 02041 479767 

Bootshaus: Am Rhein-Herne-Kanal 13, 46242 Bottrop, Tel. (02041) 689767 

Bankverbindung: Volksbank Kirchhellen, Konto-Nr.: 503 723 200 (BLZ 424 614 35) 

www.rudergemeinschaft-bottrop.de 

Informationen für Neumitglieder  

 

Beiträge und Gebühren  

 

•   Die monatlichen Beiträge betragen zur Zeit  

     a) für Kinder, Jugendliche 7,75 €  

     b) für Erwachsene 16,25 €  

     c) Ermäßigt (Schüler, Studenten, Auszubildende, etc.) 7,75 €  

     d) für Ehepaare mit einem Einkommen 22,50 €  

     e) für Familien ab 3 Personen bei einem Einkommen 29,00 €  

     f) für passive Mitglieder 5,00 €  

•   Bei Aufnahme wird eine einmalige Gebühr in Höhe des doppelten Monatsbeitrages fällig.  

•   Für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden wird bei Erwachsenen eine Gebühr von 8,00 € und bei  

    Kindern, Jugendlichen und Zahlern des ermäßigten Beitrags eine Gebühr von 4,00 € pro Stunde  

    erhoben.  

•   Änderungen der Beiträge und Gebühren kann die Mitgliederversammlung beschließen.  

Arbeitsstunden  

•   Jedes erwachsene Mitglied ist verpflichtet 12 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr, Jugendliche und  

    Kinder 6 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr zu leisten.  

•   Von der Pflicht zur Arbeitsleistung sind Mitglieder befreit, die im laufenden Kalenderjahr weniger  

    als 50 Km auf unserer Trainingsstrecke auf dem Rhein-Herne-Kanal gerudert sind oder der  

    Rudergemeinschaft im gleichen Zeitraum einen Betrag von 250,- Euro gespendet haben.  

•   Die Arbeitsstunden sind im Zeitraum zwischen dem Anrudern des laufenden Kalenderjahres und  

    dem Anrudern des Folgejahres abzuleisten.  

•   Im Eintrittsjahr besteht diese Verpflichtung anteilmäßig (für Erwachsene 1 Arbeitsstunde pro  

    Monat Mitgliedschaft, für Kinder und Jugendliche 1/2 Arbeitsstunde pro Monat Mitgliedschaft).  

•   Für nicht geleistete Pflichtstunden werden die o.g. Gebühren erhoben.  

•   Änderungen der Arbeitsstundenregelung kann die Mitgliederversammlung beschließen.  


